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FFH-GEBIET “SALZSTELLE WORMSDORF“ (EU-CODE: DE 3833-301, 
LANDESCODE: FFH0202) 

 

Die in den §§ 4 und 8 der Verordnung des Landkreises Börde über den geschützten 
Landschaftsbestandteil „Wormsdorfer Salzwiesen“ (GLB0001BK) enthaltenen 
Bestimmungen entsprechen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 HS 1 FFH-RL 
bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 Absatz 2 NatSchG LSA. 
Ergänzend werden zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen Schutzgebietes folgende 
Bewirtschaftungs- sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt. Darüber hinaus können auch 
die im MMP gebietskonkret formulierten Erhaltungsmaßnahmen Berücksichtigung finden. 
 
 
Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I FFH-RL sind insbesondere: 
 
für den LRT der Salzwiesen (LRT 1340*): 
- die Durchführung einer angepassten, habitatprägenden Nutzung mittels Mahd oder ggf. 

Beweidung zu einem gemäß der phänologischen Ausprägung angepassten 
Bewirtschaftungszeitpunkt, 

- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, von Nährstoffeinträgen aus 
angrenzenden Flächen sowie der Akkumulation abgestorbener organischer Substanz, 

- die Entfernung ggf. vorhandener Gehölze, 
- die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Wasserhaushalts. 

 
 
 


